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allgemeine

Dtflttt! iiet f^ttteiserif^gen ^trtnec.

per SdjtDtti. jaUttärjcitfdiritl XXXVIII. Jarjrgattg.

SBafel. XVIII. 3al)rflaitä. 1872. Wr. 18.
©tfdjefnt in wödjcntlldjen Kümmern, ©er fßrcf« per ©cmcRcr fp franfo bura) bfe ©diroefj gr. 3. 50.

<Dlc tBePcaungcn werten blrctt an bie „©rhuieigtjaufertfdje SBerlaß«bltd)I)anblung In Safel" atrcfPrt, ber «Betrag wirb
bef ben auowärtfgcn Slbonnaiten burd) 91adjnabme erhoben. 3m äuslanoe neljmcn alle SBudjbanblungcn «BePeDungen an.

«BcrantmortKdje 9ccbaftlon: Dberp SBielanb unb üÄafor »on t?lgger.

Stttjalt: 3Me SDcilitär« Slrtlfel ber reoibirten «Bunbc«»erfaffung. (@d)tup.) — 3tecn über eine jweefmeipige unb SJhijsen

bringenbe Slnorbnung »on gelb«ü)?aiiö»crn. (©djlup.) — 5)le itatfcnifdjc 3lrmcc. (gcttfejjung.)

Wit Militär - Sixiihtl ber rr»tbtrten tfitnoees-

»erfafrung.
(©ebluß.)

SDer SlrtifVl 19 enthält brel SBeftimmungen; bie

erfte Ift: ,,S)a« S8unbe«heer befiehl au« ber
gefammten, nach ber eibg. ©efefcgebung
bienftpfllcbttgen SKannfcbaft."

2Me Aufhebung be« früher angenommenen @cala=

©öftem« Ift jweefmäßig, ba bie Sffietjrfraft baburch

»ermehrt roirb, unb billig, ba bie SÖSehrmänner ber

»erfebtebenen Äantone früher In bodifi ungleicher
SEBelfe für ben JMenft In Slnfprucb genommen rour=

ben. 3Me bisherige Ungleichheit ber SMenftjeft tn

ben Stufgeboten roirb mit Stnnabme bfefer SBeftfm*

mung »erfcbrolnben.
Sfnen begriff »on ber Unglefcbbelt gibt ber Um=

flanb, bafj ber 3lu«jug im Äanton ßujern au« 12,

im Äanton Url au« 5 Sabrgangen gebilbet würbe.

3n ®laru« würben 15 3abrgänge, In ßürid), Star««

gau, Sburgau unb Sefftn 6 3abrgange jur gor=

mlrung ber Sanbwebr benüfct. 3n ben übrigen Äan=

tonen ftfcwanft bfe Slnjabt ber 3ahrgänge, bie jur
SBilbung ber Slufgebote »erwenbet werben, jwtfdjen
ben genannten Sablen. — 3ft ba eine ©pur »on

ber oft gerühmten ©leicbtjelt ju finben? Sffiaren ba

tie Saften ber Sffiebrpflfcbt gleichmäßig »ertbellt?

3n ßufunft Werben bie Äantone nicht mehr, wie

bt«ber gefebeben ift, »on 32% — 72% ber

wehrhaften SJWannfcbaft jum SBunbe«beer ftellen. 3«n

3nterejfe ber ®ered)tlgfelt, ber ©lelchhelt unb SBWig*

feit wirb ber bisherige Sufianb aufhören.
3Me jweite SBeftfmmung be« Slrtlfel« 19 tautet:

»3n Seiten ber ©efabr fann ber SBunb

auch über bie nicht jum SBunbe«beer ge««

borenbe SKannfdjaft unb über bte übri
gen ©treltmtttel ber Äantone »erfügen."

3)iefe SBeftfmmung fft gewiß fehr angemeffen. 3Me

©cbweij Ift fein fo großer ©taat, bafj fie ohne ben

größten SJcachtbefl einen Sbeil ihrer ©treitfräfte an
bie Äantone (benen fte boch nid)t« nüfsen Würben)
abtreten fbnnte. Äräfte, über Welche nur bie Äan=
tone »erfügen, würben nicht« baju beitragen, ben

Srfolg ju fiebern.
3)a« 3ahr 1793 hat bieöon einen SBewei« ge*

liefert. JDamal« hat ftcb bie polltifche unb militarifdje
Drganifation ber ©d)weij gleich mangelhaft crwlefen.
3)od) werfen wir einen SBlicf auf bie bamaligcn Sr=
eigniffe. 35er Ärieg unb bie Dffupation ber ©cbweij

war, um granfreid) ihre £üif«quellen nutzbar ju
mad)en, eine »om SMreftorium befcbloffene ©adie.
3)fe Unruhen fn ber Sffiaabt gaben ben granjofen
ben erwünfdjten Slnlaß, ftdj In bfe fnnern Singe*

legenbeften ber ©cbweij ju mifeben. ßunädjft war
ber Slngriff granfreid)« nur gegen SBem, ben mach»

tigften ber fehweijerifeben Äantone, gcridjtet. Unter
bem SBorwanb, bie SEBaabtlänber gegen bie S8e=

brücfung SBem« ju fehlten, begann granfreid) ben

Äampf. 3)urd) bie SBerftcberung, baf) bie Unter*

ttebmung SBem allein gelte unb bie anbern Äantone

nld)t behelligt werben foltten, »eranlaßte e« biefe,

ftd) bem Äampf fern ju halten. 3Me Äantone über*

ließen SBem feinem ©djlcffal, nicht bebenfenb, baß

mit feinem gall aud) ihr Untergang beftegelt fei.
SBem unterlag, wenn auch nicht, ohne baß e« fid)

in. ber letzten ©tunbe ju hdbenmütblger Snergie

aufgerafft unb bem ftegrefdjen geinb Sichtung abge=

jwungen hatte. SRachbem SBem gefallen, legten bie

granjofen bie 5Dca«fe ab; ibre #eerfübrer fprad)en

ju ben Äantonen, wie ber£err ju ben Untertbanen.

©fe unterhanbelten nicht, fonbern befahlen. 2Me

frühere Sufage, bie @taat«einrlcbtungen unb SBer««

faffungen ber Äantone achten ju wollen unb fle In

feiner Sffieife ju betaflen, würbe nicht gehalten. Sil«
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Der Artikel 19 enthält drei Bestimmungenz die

erste ist: „Das Bundesheer besteht aus der
gefammten, nach der eidg. Gesetzgebung
dienstpflichtigen Mannschaft."

Dte Aufhebung des frnher angenommenen Scala-
Systems ist zweckmäßig, da die Wehrkraft dadurch

vermehrt wird, und billig, da die Wehrmänner der

verschiedenen Kantone früher in höchst ungleicher

Weife für den Dienst in Anspruch genommen wurden.

Die bisherige Ungleichheit der Dienstzeit in
den Aufgeboten wird mit Annahme dieser Bestimmung

verschwinden.
Einen Begriff von der Ungleichheit gibt der

Umstand, daß der Auszug im Kanton Luzern aus 12,

im Kanton Urt aus 5 Jahrgängen gebildet wurde.

Jn Glarus wurden 15 Jahrgänge, in Zürich, Aargau,

Thurgau und Tessin 6 Jahrgänge zur
Formirung der Landwehr benützt. Jn den übrigen
Kantonen schwankt die Anzahl der Jahrgänge, die zur
Bildung der Aufgebote verwendet werden, zwischen

den genannten Zahlen. — Ist da eine Spur von

der oft gerühmten Gleichheit zu finden? Waren da

die Lasten der Wehrpflicht gleichmäßig vertheilt?

In Zukunft werden die Kantone nicht mehr, wie

bisher geschehen tst, von 32°/« —72°/« der

wehrhaften Mannschaft zum Bundesheer stellen. Im
Interesse der Gerechtigkeit, der Gleichheit und Billigkeit

wird dcr bisherige Zustand aufhören.
Die zwcite Bestimmung deS Artikels 19 lautet:

»In Zeiten der Gefahr kann der Bund
auch über die nicht zum BundeSheer ge

hörende Mannschaft und über die übri
gen Streitmtttel der Kantone verfügen."

Diese Bestimmung ist gewiß schr angemessen. Die
Schweiz ist kein so großer Staat, daß sie ohne den

größten Nachtheil einen Theil ihrer Streitkräfte an
die Kantone (denen sie doch nichts nützen würden)
abtreten könnte. Kräfte, über welche nur die Kantone

verfügen, würden nichts dazu beitragen, den

Erfolg zu sichern.

Das Jahr 1793 hat hievon einen Beweis ge«

liefert. Damals hat sich die politische und militärische

Organisation der Schweiz gleich mangelhaft erwiesen.

Doch werfen wtr einen Blick auf die damaligen
Ereignisse. Der Krieg und die Okkupation dcr Schweiz

war, um Frankreich ihre Hülfsquellen nutzbar zu

machen, eine vom Direktorium bcschlosscne Sache.

Die Unruhen in der Waadt gaben den Franzosen
den erwünschten Anlaß, sich tn die innern
Angelegenheiten der Schweiz zu mischen. Zunächst war
der Angriff Frankreichs nur gegen Bern, den

mächtigsten der schweizerischen Kantone, gerichtet. Unter
dem Vorwand, die Waadtländer gegen die

Bedrückung Berns zu schützen, begann Frankreich den

Kampf. Durch die Versicherung, daß die

Unternehmung Bern allcin gelte und die andern Kantone

ntcht behelligt werden sollten, veranlaßte es diese,

sich dem Kampf fern zu halten. Die Kantone
überließen Bern seinem Schicksal, nicht bedenkend, daß

mit seinem Fall auch ihr Untergang besiegelt sei.

Bern unterlag, wenn auch nicht, ohne daß es fich

in, der letzten Stunde zu heldenmüthiger Energie

aufgerafft und dem siegreichen Feind Achtung

abgezwungen hatte. Nachdem Bern gefallen, legten die

Franzosen die Maske ab; ihre Heerführer sprachen

zu den Kantonen, wie der Herr zu den Unterthanen.

Sie unterhandelten nicht, sondern befahlen. Die

frühere Zusage, die Staatseinrichtungen und

Verfassungen der Kantone achten zu wollen und sie tn

keiner Weife zu belasten, wurde nicht gehalten. Als
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bie beloetifcbe SBerfaffung eingeführt werben foule,
entfchieben ftd) bfe SBergfantone für bewaffneten SB3(=

berfianb. SWit SBegclftcrung griff ba« SBolf ju ben

SBaffen. 35urcb rafdje«, energtfcbe« ^anbellt wäre
e« »fellefcht möglich gewefen, ben »aterlänblfdjcn
SBoben »on ben granjofen ju befreien, bod) bfe SBer=

fügung über bie an ftcb febon serbältnißinäßig ge*

ringen ©treitfräfte war nfdjt In eine $anb gelegt.
55er Ärieg«ratb, bem man bfe Seftung ber Dpera*
tionen auftrug, würbe burch SRücfficbten »erfdjiebcner

Slrt gehemmt. S5ie politifeben SBerbältniffc nötbig1
ten ju einer 3erfplitterung ber Äräfte, bie »erbäng=

ntßooll werben mußte. 25ie SRegferungen fühlten ftcb

ntebt ftcher, wenn ihre Sruppen entfernt waren.
©o geneigt fte waren, bfe $ülfe anbercr anjurufen,
fo wenig fönnten fte ftcb entfcbließcn, anbern bfefe

ju gewähren. 55er ©runbfa|}, baß nur »ereinte

Äräfte einen Srfolg ermöglidjen, war ihnen fremb.
35ie Dffenftounternebmung ber Sffialbftätter mißlang,
bie meiften Drte riefen halb wieber ihre Sruppen

jum @d;ut) ber engem $eiaiat jurücf, auch wenn
biefe »om geinb gar nidit bebrobt war. — (Segen

©djwöj wanbte ftcb ber ©türm. £elbenmütbfg foch=

ten bicr ber alten ©chweljev würbige SJcadjfommen

an ber ©djinbeleggi, bet Äüßnadjt, Slrtb, am SBior*

garten unb bet rJtotbcntburm. ©ie fochten tobe«=

mutbig/ aber fte fochten allein. 3bre SBunbc«brüber

waren fern, nur auf eigene Sftettung becaebt, wie

wenn biefe möglich gewefen wäre ohne ben Srfolg
auf bem entfehetbenben Sßunft. ©efcbwäcbt burd) bie

erfodjtencu ©lege mußten tie ©chwojer enblid) fapi=

tuliren, unb bie anbern Äantone, bie fühlten, wie

ungenügenb ihre Äräfte «Kein feien, ben Äampf mit
ben fiegteichen ^albbrigaben ber Sfteufranfen
aufzunehmen, beeilten ftd) J^t, ftd) ju unterwerfen.

S« wäre traurig, wenn Wir au« biefen Srefg=
niffen feine Sebrc ju jfehen wüßten. 35fe polftifebe

"

SBerfaffung ber ©cbweij mußte fefler begrüntet unb
bfe SBerfügung über bfe ©treitfräfte (n eine £anb
gelegt werben. 35iefe« war bl« Jefct nur theilweife
ber gaU. — 25er ©at}, baß ter «Bunb über fämmt=
liebe ©treitfräfte ber Äantone »erfügen foU, hat ba«=

her unfern ganjen SBetfaH.

35er britte ®a& be« Slrtlfel« 19 tautet: „25ie
Äantone »erfügen über bie SEBebrfraft
ihre« ©ebiete«, fo weit fie nicht burch
»erfaffung«mäßtge ober gefetjlfche Sin«
orbnungen be« SBunbe« befchränft flnb."
35iefe SBef.immung erfcheint fehr angemeffen. ©ie
hat ihre gcfcbidjtllcbe SBerecbtigung unb fefct bie Äan=
tone fn bie fiage jur Slufrechthaltung ber Drbnung
unb jur £)anbbabung ter SBolijei ohne weitere Sin««

fragen unb Unterbanblungen ftet« über bie jur 35itrcb=

führung jwecfmäßlg erachteter SWaßregeln nöthigen
Sruppen ju »erfügen. 3m Uebrigen ifi biefe« eine

SBefiimmung, bie mebr eine politifcbe al« mflltärffcbe
SBebeutung hat.

SIBeitau« ber widjtfgfte Strtffel ber reoibirten SBer*

faffung (fn mflitärifeber SBejfehung, bie für un«
allein in Anbetracht fällt) ift ber 20. — SMe erfte
«Befilmatung be«felben lautet:

„•SMe Drganifation be« 5Bunbe«h.ee*

re« Ift ©egenftanb ber 55unb e«gefetj*
gebung."

SBI« auf ben beu%n Sag befleht iat fcbwcfje«
rifebe $)eer au« ben Äontingenten »on 25 ganjen
unb &alb=Äantonen. S« Ift biefe« eine Ungeheuer««

liebfeit, welche bie Sufammenfejjung be« 5Reich«beere«

fellgen Stngebenfen« noch übertrifft!
35iefe abfonberlidje ©eftaltung be« febweijerifchen

SDlilitärwefen« ift mit ber Sntftebung be« fc£wei}e=

rlfcben SBunbe« eng »erfnüpft unb aud) nur fo er«

flärlicb. 35er SBunb ber ©täbte unb Sänber ent=

ftanb, um bem gemdnfamen getnb ber freien ®e=

meinbewefen, „bem geubalabel, fräftiger ju wiber=

flehen." Sffiie feine SBerfaffung, fo behielt ieter ber

febweijerifchen Drte bei Slufnabme in ben SBunb ber

Sibgenoffen fefn cfgentbütnlicbe« Ärleg«wefen bef. —
©lefchwoht fühlte man fchon frühe ta« SBebürfniß

einer gemeinfamen Ärieg«orbnung unb fo würbe 1393

ber ©empacber SBrief aufgeteilt. — 35a bie Slbftdjt
ber Sibgenoffen urfprünglfch nfdjt war, fich »om
SRdch ju trenn tn, fo unterließen fte e«, Ihr Ärfeg«»
wefen auf einem einheitlichen guß einzurichten. Sil«

aber bet bem SBefJpbälifchen grlebenefcbluß bie fcbwel=

jerffche Sibgenoffcnfcbaft al« unabhängiger ©taat
anerfannt würbe, ba ging ba« erfte Slugenmerf ber

febweijerifchen ©taat«männer auf Äräftigung ber

Sffiebrar.fialtcn. 3n golge beffen fam 1678 ba« db=

gen. 35efcnflonal ju ©tanbe, beffen allgemeine 35urch=

fübrung an bem Sffifterjlanb ber fleinen Äantone

febeiterte.

3m 14 unb 15. 3abrbunbert war ber SBunb ber

febweijerifchen Sibgenoffen fefler begrüntet, al« tie
SBfrbfnbungen ihrer ©egner. 3br Ärieg«wefen war
beffer eingerichtet, al« ba« ihrer SRacbbam. Srft am

Snbe be« 15. unb SHnfang be« 16. Srhrbunbert«
begann bie SJceugefialtung ber ©taaten unb £cere.

Srft »on ba an würbe bfe SBerwenbung ber SWittel

jum Ärieg«jwecf mehr unb mehr fn eine £anb ge«

legt; bfe früher befebränfte SDcacbt ber gürften würbe

feftcr begrünbet. 35od) biefe gewaltige SBcränberung

machte ihre SRücfroirfung auf bie ©cbweij weniger

geltenb, ba biefe feit ben italienifchcn gdbjügen »om
Anfang be« 16. 3«brbunbert« ftd) fremben £änbeln
fern hielt unb fte »on feinem äußern geinb mehr

angegriffen würbe:
SJiad) einem burch jwei 3abrbunberte mit größtem

$elbenmutb geführten Äampf hatte bie ©cbweij einen

beinabe 300 3abre anbauernben grieben. 3n biefer

langen grteben«jeit blieb tie ©taat««« unb Ärieg««

oerfaffung berfelben fo jlemlid) auf bem Sßunft fteben,

ben fie ju Slnfang be« 16 3abrbunbert« erreicht

hatte. 3ft e« ba überrafchenb, wenn 1798 beibe

ben Slnforberuugen nicht mehr entsprachen?

©o große SBerehrung wir für bte politifeben Sfn=

rfchtungen ber alten ©chweijer, bie ftd) jum Sbeil
bi« auf ben beutigen Sag erhalten baben, heften,
fo fann biefe bod) nidjt fo weit gehen, baß wir ge*

fcbfdjtllchen Srlnnerungen bie Sbre unb bie Srbal=

tung be« SBaterlanbe« jum Dpfer bringen möchten.

SB3lr muffen alle Äräfte anfpannen, wenn wfr tn
efnem ernften Äampf mft unfern mächtigen SJiach«

harn mit Sfjren befielen wollen!
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die helvetische Verfassung eingeführt werden sollte,
entschieden sich die Bergkantonc für bewaffneten
Widerstand. Mit Begeisterung griff das Volk zu dcn

Waffen. Durch raschcs, cncrgtsches Handeln wäre
es vielleicht möglich gewesen, den vaterländischen

Boden von den Franzosen zu befreien, doch die

Verfügung über die an sich schon verhältnißmäßtg
geringen Streitkräfte war nicht in eine Hand gelegt.

Der Kricgsrath, dem man die Leitung dcr Operationen

auftrug, wurde durch Rücksichten vcrschicdcner

Art gehemmt. Die politischen Verhältnisse nöthigten

zu einer Zersplitterung der Kräfte, die verhäng-
nißvoll werden muszte. Die Regierungen fühlten sich

ntcht sicher, wenn ihre Truppen entfernt waren.
So gencizt sie waren, die Hülfe andcrcr anzurufen,
so wcnig könntcn sie sich entschließen, andern diese

zu gewähren. Dcr Grundsatz, daß nur vcreinte

Kräfte einen Erfolg ermöglichen, war thnen fremd.
Die Offcnsivuntcrnehmung der Waldstätter mißlang,
die meisten Orte riefen bald wieder ihre Truppen

zum Schutz der ciigern Heimat zurück, auch wenn
dicse vom Feind gar nicht bedroht war. — Gegen

Schwyz wandte sich dcr Stnrm. Heldenmüthig foch-

tcn hier der alten Schweizer würdige Nachkommen

an der Schindclcggi, bci Küßnacht, Arth, am Mor-
gartcn und bci Rothcnthurm. Sie fochten todcö-

muthig, aber sie fochten allcin. Ihre Bundesbrüder

warcn fcrn, nur auf cigcne Rettung bedacht, wie

wenn dicse möglich gewesen wäre ohne den Erfolg
auf dem entscheidenden Punkt. Geschwächt durch die

erfochtenen Siege mußten die Schwyzer endlich kopi-

tuliren, nnd die andcrn Kantonc, die fühlten, wie

ungenügend ihre Kräfte allcin seien, dcn Kampf mit
den sicgrcichcn Halbbrigaden dcr Neufrankcn anfzu-
nchmcn, beeilten sich jetzt, sich zu unterwerfen.

Es wäre traurig, wenn wir aus diesen Ereignissen

keine Lchrc zu zichcn wüßten. Die politische

Verfassung der Schwciz mußte fester begründet und
die Verfügung über die Streitkräfte in eine Hand
gelcgt werden. Diefes war bis jetzt nur thcilwcise
der Fall. — Der Satz, daß der Bund über sämmtliche

Streitkräfte der Kantone verfügen soll, hat daher

unscrn ganzen Beifall.
Der dritte Satz des Artikels 19 lautet: „Die

Kantone verfügen über die Wehrkraft
ihres Gebietes, so weit sie nicht durch
verfassungsmäßige oder gesetzliche
Anordnungen des Bundes beschränkt sind."
Diese Bestimmung erscheint sehr angemessen. Sie
hat ihre geschichtliche Berechtigung und fetzt die Kantone

in die Lage zur Aufrechthaltung der Ordnung
und zur Handhabung der Polizct ohne Weitcrc

Anfragen und Unterhandlungen stets über die zur
Durchführung zweckmäßig erachteter Maßregeln nöthigen
Truppen zu verfügen. Im Uebrigen ist dieses eine

Bestimmung, die mehr eine politische als militärische
Bedeutung hat.

Weitaus der wichtigste Artikel der revidirten
Verfassung (in militärischer Beziehung, die für uns
allein in Anbetracht fällt) ist der 20. — Die erste

Bestimmung desselben lautet:
„Die Organisation des Bundeshee¬

res tst Gegenstand der Bundesgesetz-
gebung."

Bis auf den heutigen Tag besteht das schweizerische

Heer aus den Kontingenten von 25 ganzen
und Halb-Kantonen. Es ist dieses eine Ungeheuer-
lichkcit, welchc die Zusammensetzung des Reichsheeres

seligcn Angedcnkens noch übertrifft!
Diese absonderliche Gestaltung des schweizerischen

Militärwesens ist mit der Entstehung des schweizerischen

Bundes eng verknüpft und auch nur so

erklärlich. Dcr Bund der Städte und Länder
entstand, um dem gemeinsamen Fetnd der freien Ge-
meindewesen, „dcm Feudaladel, kräftiger zu
widerstehen." Wie feine Verfassung, so behielt jcder der

schweizerischen Orte bci Aufnahme in den Bund der

Eidgenossen fein cigcnthümliches Kriegswesen bei. —
Gleichwohl fühlte man schon frühe das Bedürfniß
einer gemeinsamen Kriegsordnung und so wurde 1393

der Sempacher Brief aufgestellt. — Da die Absicht

dcr Eidgenossen ursprünglich nicht war, sich vom
Reich zu trennen, so unterließen sie es, ihr Kriegs-
wcscn auf eincm einheitlichen Fuß einzurichten. Als
aber bei dem Wcstphälischen Friedensschluß die

schweizerische Eidgenossenschaft als unabhängiger Staat
anerkannt wurde, da ging das erste Augenmerk der

schweizerischen Staatsmänner auf Kräftigung der

Wehranstalten. In Folge dessen kam 1678 das

eidgcn. Dcfcnsional zu Stande, dessen allgemeine

Durchführung an dem Widerstand der kleinen Kantone

scheiterte.

Im 14 und 15. Jahrhundert war der Bund der

schweizerischen Eidgenossen fester begründet, als die

Verbindungen ihrer Gegner. Ihr Kriegswesen war
besser eingerichtet, als das ihrcr Nachbarn. Erst am

Ende des 15. und Anfang des 16. Jrhrhunderts
begann die Neugestaltung der Staaten und Heere.

Erst von da an wurde die Verwendung dcr Mittcl
zum Kriegszweck mehr und mehr in eine Hand
gelegt; die früher beschränkte Macht dcr Fürsten wurde

fester begründet. Doch diefe gewaltige Veränderung
machte ihre Rückwirkung auf die Schweiz weniger

geltend, da diese seit den italienischen F.ldzügen vom

Anfang des 16. Jahrhunderts sich fremden Händeln
fern hiclt und sie von keinem äußern Feind mehr

angegriffen wurde:
Nach cinem durch zwei Jahrhunderte mit größtem

Heldenmnth geführten Kampf hatte die Schweiz einen

beinahe 300 Jahre andauernden Frieden. Zn dieser

langen Frtedenszeit blieb die Staats- und

Kriegsverfassung derselben fo ziemlich auf dem Punkt stchen,

den sie zu Anfang des 16 Jahrhunderts erreicht

hatte. Ist es da überraschend, wenn 1798 beide

den Anfordcrungcn nicht mehr entsprachen?

So große Verehrung wir für die politischcn

Einrichtungen der alten Schweizer, die sich znm Theil
bis auf den heutigen Tag erhalten haben, besitzen,

so kann diese doch nicht so weit gehen, daß wir
geschichtlichen Erinnerungen die Ehre und die Erhaltung

des Vaterlandes zum Opfer bringcn möchten.

Wir müssen alle Kräfte anspannen, wenn wir in
einem ernsten Kampf mit unsern mächtigen Nachbarn

mit Ehren bestehen wollen!
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Sffia« anbere unb jwar mächtigere ©taaten fchon

längft al« richtig anerfannt unb getban haben, ju
bem muffen wfr un« fetjt entfdjlfeßcn. Sffifr muffen
unfer Sffitbrwefen efnbeftltd) orgattfffren unb bfe 8ef«=

tung be«felben Im grieben unb Ärieg in eine (bod)
Wünfcben wir fräftige) $anb legen.

Sffiir ftnb jwar längft gewöhnt, bie SBortreffllch*
feit unferer Sffiebranfialten loben ju hören. 35od)

wenn Wir ben SBerldjt unfere« ©eneral« lefen, wenn
Wir un« an bfe 35arlegung be« £rn. 23unbe«ratb
Sffieltl erfnnem, fo muffen wtr gefteben, baß unfer
SKilftärwefen heute nicht fo eingerichtet Ifl, baß wir
mit Suüerficht ernflen SBerwicflungen entgegengehen
bürften.

©egenwärtfg ftnben wir in unferm S8unbe«heer
feine Sinheit, feine Uebereinftimmung; bfe griftfon
In ber Sßerwattung ift fo groß, baß fie »orau«ft<b>
lieh Jebe erfolgreiche Sbätigfeit au«fchlfeßen würbe.

35a« eibg. Sflcltitär=35epartement ifi in fefnen Sin*
orbnungen beinahe ganj auf ben guten SBißen ber
Äantone befchränft. Ueber gerfngfügfge Älcfnfgfeften
muffen enblofe Äorrefpontenjen geführt werben.

Sin bie ©teile ber fantonalen SWllitär=35lrcftoren
muß bte 35ioifion treten. Statt ju bitten, muß ba«

dbg. SKtlitär=35epartement befehlen fönnen.
©ebon bei ber Sinrichtung be« 23unbe«beere« wäre

e« angemeffen gewefen, wenn gefefclld) beftlmmt wor=
ben wäre, baß an bie ©pifce ber eftgenöffifdjen unb
fantonalen SKflttär=35epartement« immer höhere Dfft*
jiete gefteüt werben muffen. 3n biefem gaUe hätte

man bem Sbef be« eibg. SDcilltär«Departement«
milltärifche ©trafbefugniß über bie fantonalen 371111=

tär»3Mreftoren einräumen fönnen, wat gute golgen
gehabt haben würbe.

S« ift fonberbar, baß gerabe bfe Äantone ba«

meffte ©ewicht auf Beibehält eine« eigenen Ärieg«*
Wefen« legen, bte am aUerwenfgften fn ber Sage

flnb, für eine angemeffene 3nflruftion ju forgen
unb bie meffte SDcübe haben, Ihren SBerpflfchtungen

gegen ben SBunb nacbjufommen. S« fft eine Söietf*

würbigfdt, baß fleine Äantone, bie jum 33unbe«=

beer ein Äontingent ftellen, welcbe« bfe ©tärfe einer

Äompagnie anterer Staaten nicht »fei überfteigt,
für bfefe« fleine Ärieg«beer ein SDllilltär-35epartement
unb ben ganjen Slpparat haben, ber bem eine« gro*
ßen ©taate« ähnlich fiebt wie bie Äarrifatur bem

Original.
SMe 3«ftruftion ber Unter«« unb Dberofftjlere fann

nur burch bett SBunb in erfprießlicher Sffieife geleitet
Werben. Sr befifct allein bie SDüttel, welche ben Äan=

tonen, unb befonber« ben fleinen, gänjlicb mangeln.
S5(e Sentratifation bc« ÜWilitärwefen« bietet allein

bie SDcbglidjfeit, bie hohem gührer mit ben Sruppen
in ber nöthigen SBerübrung ju erhalten. SBei bem

jetzigen Softem war feinem böbem Dfftjfer ©elegen*

heit geboten, fid) praftifd) jum Sruppenfübrer au«=

jubilben. Sffiie foU ein Dffijler Im gelbe feine fcbw(e=

rige Slufgabe löfen, wenn er fojufagen nie mit Smp=
pen in SBerübrung gefommen ifl unb bfefe ihm »oH=

ftänblg fremb flnb. ©djon biefe« adeln bürfte al«
entfeheibenbe« ©ewicht in bie Sffiagfcbale fallen.

35le Sruppenaufgebote »on 1870 unb 1871 haben

auch »iele SWängel In ber Slrt, wie bie Äantone ihren
SBerpflidititngtn gegen ben Sunb nadfommen, ju Sage
treten laffen. SBei bem plöfclic&en Sruppena^fgebot
»on 1870 flnb bfe «Bataillone eine« großen Äanton«
mft leeren 3"fanterle«Safffon« an bfe ©renje ge*
rücft. SMe fpäter »orgenommenen 3nfpeftionen be=

wtefen, baß nicht weniger at« natjeju 40,000 Äa=
püte auf ben SBebarf fehlten. S5ie Äorp««u«rüftung
für bie Sanbwebr war in ber SWchrjabl ber Äan=
tone nicht »orhanben. SWad) bem SBericbt hätten nur
citea 104,000 SDcann felbmäßfg au«gerüftet werben
fönnen. 3n einem Äanton, behauptete ein Äom=
mlffion«mttglleb, hätte bie Äommiffion noch glatte
©teinfcbloßgewebre, jur SBewaffnung ber Sanbwebr
beftimmt, gefunben.

Db allen SWängeln bei Sentralifatfon be« SD2flitär=

wefen« abgeholfen wirb, wiffen wir nicht, e« ift fo=

gar ßroetfel erlaubt j' bod) weiß man bann wenig*
fien«, an wen man fid) ju halten hat. SMe ©cbulb
fann nfcht mehr »on Sinem auf ben Stnbern ge*
fdjoben Werben.

SDcan nimmt enbllch ben Äantonen ben ©äbel
burch bte Sentralifatlon nicht weg, benn bie Sibge*
noffenfdjaft hat fa ohnebic« weltau« ben größern
Shell ber burd) Bewaffnung be« $cere« erwachsen*
ben Slu«lagen getragen. Uebrigen« werben bfe Äan=
tone nfd)t mehr in bie Sage fommen, einjeln Ärfeg
ju führen; bfe @d)wcij braucht ben ©äbel nur gegen
efnen äußern geinb unb ba ifi e« angemeffen, wenn
ber 23unb benfelben fchon hat unb ihn nid)t erft
»on ten Äantonen au«le(ben muß. ©o weft e« notb*
wenbig, ift ten Äantonen tie Sßerfügung über bfe

bereoffuete SWacbt (burd) Slrt. 19, Semma 3) gefiebert.
35er jwefte ©afc be« Slrtifet« 20 lautet: ,,@o»

weft nfcht milltärifche ©rünbe entgegen*
flehen, follen bie taftifchen Sinbeiten au«
ber Sföannfcbaft be«fetben Äanton« gebfl*
bet werben."

S« ift gewiß ju billigen, wenn man fo »iel al«
möglich bie taftifchen Sinbeiten au« Seuten be«felben
Äanton« btltet, wo tiefe« aber nicht tbunlid) er*
fdjeint, barf man fefn SBebenfen tragen, Seute »on
2 Äantonen fn efnen taftifdjen Äörper ju »erefnen.
S« werten bann bfe 22 ^albbatafHone unb bfe 34
Sfnjelnfompagnien oerfdjwfnben. Sffiir werben bfe

bet 3ufammenftellung »on |)albbatafßonen ju einem

«Bataillon ju Sage tretente Sädjerlicbfeit nicht mehr
feben. So wirb niebt mehr ein $albfanton ben

Äommanbanten, ber anbere ben SDlajor, ber eine

ben 8llbema|or, ber anbere ben ©eiftlfchen u. f. w.

ju liefern haben. £albbatalUone foUte e« über=

haupt in einer Slrmee nicht geben. @d)on ber SJcame

fagt, baß man e« mit etwai falbem (wat man
Immer »ermelben foll) ju tljun bat. Sffia« aber foll
man erft ju einem ©ech«tel«bataiHon fagen? SMe

Slnjelnfompagnien tjat man bi«ber nicht anber« ju
»erwenben gewußt, al« baß man fle ju ©efcbüfcbe*

bedungen »erwenbete.

35er brftte ©afc be« Slrttfel« 20 lautet: „SMe
Äoften be« Unterricht«, ber SBewaffnung,
SBefleibung unb 3lu«rüflung be« SBunbe«*

beere« trägt ber SBunb."

- 13S

Was andere und zwar mächtigere Staaten schon

längst als richtig anerkannt und gethan haben, zu
dem müssen wir uns jetzt entschließen. Wir müssen

unser Wehrwesen einheitlich organisiren und die

Leitung desselben im Frieden und Krieg in eine (doch
wünschen wir kräftige) Hand legen.

Wir sind zwar längst gewöhnt, die Vortrefflich-
keit unserer Wehranstalten loben zu hören. Doch

wenn wir den Bericht unseres Generals lesen, wenn
wir unS an die Darlegung des Hrn. Bundcsrath
Welti erinnern, so müssen wir gestehen, daß unser

Militärwesen heute nicht so eingerichtet ist, daß wir
mit Zuversicht ernsten Verwicklungen entgegengehen
dürften.

Gegenwärtig finden wir in unferm Bundesheer
keine Einheit, keine Uebereinstimmung; die Friktion
in der Verwaltung ist so groß, daß sie voraussichtlich

jede erfolgreiche Thätigkett ausschließen würde.
DaS eidg. Militär-Dcpartement ist in seinen

Anordnungen beinahe ganz auf dcn guten Willen der
Kantone beschränkt. Ueber geringfügige Kleinigkeiten
müssen endlose Korrespondenzen geführt werden.

An die Stelle der kantonalen Militär-Direktoren
muß die Division treten. Statt zu bitten, muß das

eidg. Militär-Departement befehlen können.

Schon bet der Einrichtung des Bundesheeres wäre
es angemessen gewesen, wenn gesetzlich bestimmt worden

wäre, daß an die Spitze der eidgenössischen und
kantonalen Militär-Departements immer höhere Offiziere

gestellt werden müssen. Jn dicscm Falle hätte

man dem Chef des eidg. Militär-Departements
militärische Strafbefugnis? übcr die kantonalen
Militär-Direktoren einräumen können, was gute Folgen
gehabt haben würde.

Es Ist sonderbar, daß gerade die Kantone das

meiste Gewicht auf Beibehalt eines eigenen Kriegswesens

legen, die am allerwenigsten in der Lage

find, für eine angemessene Instruktion zu sorgen

und die meiste Mühe haben, ihren Verpflichtungen
gegen den Bund nachzukommen. Es ist eine

Merkwürdigkeit, daß kleine Kantone, die zum Bundeshcer

ein Kontingent stellen, welches die Stärke einer

Kompagnie anderer Staaten nicht viel übersteigt,

für dieses kleine Kricgshcer cin Militär-Dcpartement
und dcn ganzcn Apparat haben, der dem eines großen

Staates ähnlich sieht wie die Karrikatur dem

Original.
Die Instruktion dcr Unter- und Oberosfiziere kann

nur durch den Bund in ersprießlicher Weise geleitet
werden. Er besitzt allein die Mittel, welche den

Kantonen, und besonders den kleinen, gänzlich mangeln.
Die Centralisation dcs MilitärwesenS bietet allein

die Möglichkeit, die höhcrn Führer mit den Truppen
in der nöthigen Berührung zu erhalten. Bei dem

jetzigen System war keinem höhern Offizier Gelegenheit

geboten, sich praktisch zum Truppenführer
auszubilden. Wie soll ein Offizier im Felde seine schwierige

Aufgabe lösen, wen» cr sozusagen nie mit Truppen

in Berührung gekommen ist nnd diese ihm
vollständig fremd sind. Schon dieses allein dürfte als
entscheidendes Gewicht in die Wagschale fallen.

Die Truppenaufgebote von 1870 und 1871 haben

auch viele Mängel in der Art, wie die Kantone ihren
Verpflichtungen gegen den Bund nachkommen, zu Tage
treten lassen. Bei dem plötzlichcn Truppcna^fgebot
von 1870 sind die Bataillone eines großen Kantons
mit leeren Infanterie-Caissons an die Grenze
gerückt. Die später vorgenommenen Inspektionen
bewiesen, daß ntcht weniger als nahczu 40,000
Kapüte auf den Bedarf fehlten. Die Korpsausrüstung
für die Landwehr war in der Mehrzahl der Kantone

nicht vorhanden. Nach dem Bericht hätten nur
ciica 104,000 Mann feldmäßig ausgerüstct werden
können. Jn einem Kanton, behauptete ein
Kommissionsmitglied, hätte die Kommission noch glatte
Steinschloßgcwehre, zur Bewaffnung der Landwehr
bestimmt, gcfunden.

Ob allen Mängeln bci Centralisation des Militärwesens

abgeholfen wird, wissen wir nicht, es ist
sogar Zweifel erlaubt; doch weiß man dann wenigstens,

an wen man stch zu halten hat. Die Schuld
kann nicht mehr von Einem auf den Andern
geschoben werden.

Man nimmt endlich den Kantonen den Säbel
durch die Centralisation nicht weg, denn die

Eidgenossenschaft hat ja ohnedies weitaus den größern
Theil der durch Bewaffnung des Heeres erwachsenden

Auslagen getragen. Uebrigens werden die Kantone

nicht mehr in die Lage kommen, einzeln Krieg
zu führen; die Schwciz braucht den Säbel nur gegen
einen äußern Feind und da ist es angemessen, wenn
der Bund denselben schon hat und thn ntcht erst

von den Kantonen ausleihen muß. So weit es

nothwendig, ist den Kantonen die Verfügung über die

bercaffnete Macht (durch Art. 19, Lemma 3) gesichert.
Der zweite Satz des Artikels 20 lautet: „Soweit

nicht militärische Gründe entgegenstehen,

follen die taktischen Einheiten auö
der Mannschaft desselben Kantons gebildet

werden."
ES ist gewiß zu billigen, wenn man so vicl als

möglich die taktischen Einheiten aus Leuten desselben

Kantons bildet, wo dieses aber nicht thunlich
erschcint, darf man kein Bedenken tragen, Leute von
2 Kantonen in einen taktischcn Körper zu vereincn.
Es werden dann die 22 Hnlbbataillone und die 34
Einzelnkompagnien verschwinden. Wir werden die

bet Zusammenstellung von Halbbataillonen zu einem

Bataillon zu Tage tretende Lächerlichkeit nicht mehr
sehen. Es wird nicht mehr ein Halbkanton den

Kommandanten, der andere den Major, der eine

den Aidemajor, der andere den Geistlichen u. f. w.

zu liefern haben. Halbbataillone sollte es

überhaupt in einer Armee nicht geben. Schon der Name

sagt, daß man eS mtt etwaS Halbem (was man
immer vermeiden soll) zu thun hat. Was aber foll
man erst zu einem Sechstelsbataillon sagen? Die
Einzelnkompagnien hat man bisher nicht anders zu

verwenden gewußt, als daß man sie zu Geschützbedeckungen

verwendete.

Der dritte Satz des Artikcls 20 lemtct: „Die
Kosten des Unterrichts, der Bewaffnung,
Bekleidung und Ausrüstung des Bundesheeres

trägt der Bund."
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35le SBeftimmung über Sentralifation be« Unter*
rieht« Ift eine notijwcnbige golge ber Sentralifation
be« ganjen SDctlitärwefen«. 35er ©etanfe te«fclben war
fchon In bie frühere S8unbe«oetfaffung aufgenommen.
Semma 7 be« Slrtifel« 21 berfelben fagt nämlfcb:

„S5fe Sentralffatfon be« SDdlitär* Unterricht« fann

nötbigcnfall« burd) bie Bunbe«gcfefcgebung weiter

entwlcfelt werben." S« Ifl fehr ju betauern, baß

biefe« nicht wiif(fd) febon früher gefebeben fft. S«
würbe biefe« »ortheilbaft für bfe Slu«bilbung ber

3nfanterletruppen gewefen fein unb bürfte Wefentlid)

baju beigetragen haben, bie SBortbetle ter Sentrall*
fatfon te« SDitlitärwefenö tarjulegen.

S5urcb Semma 3 be« Slrtifel« 20 werben bie ein*

jelnen Sffiehrpflicbtigen ber Äoften für Uniformitung
unb SBefleibung entlaftet, wat un« nicht mehr al«

billig erfcheint unb wa« wir, wie feber Sffiehrmann,

mit ©enugthuung bemerfen.

SMe weitem ©ätje be« Slrtifel« 20 lauten:

„35a« Ärieg«materlal ber Äantone In
beutfenlgen 33 e ftatt be, welcher nach ben

bisherigen ©efefcen »orgefebrf eben ift,
geht an ben SBunb über."

3mmerbfn bleibt ba« S8erfügung«recbt
ber Äantone nach SKaßgabe »on Slrt. 19,
Semma 3, »orbebalten.

35er «Bunb ift berechtigt, bie Sffiaffenpläfce
unb bie ju milltärifd)en ßweefen blenenben
©ebäube, welcbe in ben Äantonen »orban*
ben flnb, jur Benutzung ober al« Sigen*
tbum ju übernehmen. SMe nähern Bebln*
gungen ber Uebernahme werben burch bte
Bunbe«gefe$gebung geregelt.

35te Slu«führung be« SWtlf tärgefefce«
in ben Äantonen gefchieht burd) bie Äan*
ton«bebörben In ben burch bie SBunbe«*
gefetjgebung fefigefefsten ©renjen."

Sffia« biefe letztere SBeftfmmung foU, Ifl un« nicht

flar. SMefelbe fcheint un« im Sffiiberfprud) mit bem

angenommenen ©runbfafc ber Sentralifation be« SDii=

lltärwefen«.

Slrtlfel 21 ift unoeräntert beibehalten worben.

3u bebauern ift, baß bie SBerbältniffc ber Seltung
be« $eere« für grieben unb Ärfeg nfdjt burd) efne

befonbere S8erfaffung«beftimmung geregelt würben.
SMe Sffilcbttgfeit be« ©egenflanbe« bürfte bfefe« ge*

rechtfertigt haben.

gaffen wfr nun ba« SJtefnltat unferer Betrad)*

tungen furj jufammen, fo fommen wir ju bem

Schluß, taß bie ÜRllitärartifel »om rein mllltädfdjen
©tantpnnft ant ftd» nfdjt wobt angreifen laffen,
»otri politifeben ift bfefe« eine anbere ©acbe. 35od)

mft Sßotfttf haben wir un« glücfllcber Sffieffe nfcht

ju befcbäftfgen.
35i* SJteorganifation unferer Slrmee auf ber feftge*

fteßten ©runblage wirb »orau«fid)tlich manche« Dpfer
»erlangen, boch biefen fönnen wfr un« auf fefnen

gall entstehen. 35fe 3nftruftion«jeft muß jetenfaH«
»erlängert werben, wenn bfe Sruppen nach ben Sin*
forberungen ber ©egenwart ftfeg«tüchtig berange*
hübet werben follen. gür bfe Stu«bflbung ber Dfft*
jlere muß weft mehr al« bi«ber gefcheben. 35iefe«

Slde« wirb fchwere ffnanjielle Dpfer erforbem. Sffiir
fönnen biefen (auch wenn unfer SDcllitärwefen nicht

centralifirt wirb) nfcht entgehen. Sffiir haben Sßflld)*

ten nicht nur gegen un«, fonbern aud) gegen bie

Sftacbbarftaaten. Sfficnn wir nicht im ©tanbe ftnb,
nötbfgenfaü« mft bem Schwert unfere ©renjen ju
»ertheibigen, bann wirb e« halb feine freie ©djwcij
mehr geben.

S« fragt ftd) baher, ift bfe grefbett unb Unab*

bängigtelt unfere« SBaterlanbe«, ifl unfere SJcatlonal*

ehre ber Dpfer wertb, welche un« ihre SUifrecbter««

baltung auferlegt? 35ie Slntwort wirb, wie wir
hoffen, nidjt jwcifelhaft fein.

S« ift unfere »olle Ucberjeugung: wenn wir In

ernften 3dten unfere betltgften ©üter erhatten ober

wenn wfr, fall« ber ©feg ntebt möglich, unferer gro*
ßen ©efcbldjte würbig fallen wollen, fo muß manche,

ja e« muffen f«hr »iele SBerbtffemngen In unferem

SWilftürwefen ftattfinben. S)aju bietet bie Sentrall*
fation ben Sffieg. Slllerbing« ift mit ber ßentralis
fation be« SDlilitärniefenS nortj lange nicht Sitte«

geiljan; bottj ifl bie Sfflöglicfjfeit jur Kräftigung
unfere« ätBetjrmefeu« gegeben, bte hei bem jetzigen

@t)ftem ausgefttjloffen ifi. E.

Sbetn über eine iwtckma'fiia.t unb Mutzen brin-
genbe Slnorbnung »on iFelb-Maiiooern.

(Schluß.)

Sin «Beifpiel, welche« aber felne«we»j« ben Sin*

fprueb auf SUcuftergültigfclt machen will, bürfte am
leichteften bte praftifdie Slnwenbung obiger 3been

jeigen. —
Slngenommen e« feien 8 «Bataillone 3nfanterie,

1 ©cbüfjentatalllon, 3 SBatterien unb l'/j S«cabron

ju einer gelbübung jufammengejogen. — 3« ben

»orbereitenben Uebungen werben bie in 2 Sörfgaben

getheilten Sruppen In bfe ©egenb »on Bf&re unb
©uarnen« fnftrablrt. Slm 6. ©eptember follen bfe

Uebungen gegen einanber beginnen unb ju bem Snbe

gibt ber Äommanbirenbe am SlRorgen be« 5. bfe

©eneralibee au«.

©enerallbee.
Sine bei Slubonne ftd) fonjentrirenbe 3lrmec=SMüi*

fion bat fn Srfabrung gebradjt, baß ber geinb tn
mehreren Äolonnen über ben 3ura im SBorbringen

begriffen fft. 3b.re in ber ©egenb »on «Ballen« auf*
gefieHtc Sloantgarbe, ba« ©übforp«, in ber ©tärfe
»on 4 3nfanterfe*S8ataitIonen, 1 @cbüfcen*Bataftlon,
2 SBatterien unb 1 S«cabron, erhält ben SBefebl,

bem geinbe fogleicb entgegenjugeben, um unter mög*
Itchfter Srfcbwerung fefne« SBormarfcbe« ©enauere«
über fefne ©tärfe unb Slbficht In Srfabrung ju
bringen.

35er gefnb, welcher fn 2 Äolonnen über ben 3ura
öorbrlngt, Ift mit feiner Knien Äolonne bereit« nach

Sa ©arraj gelangt. Sr fuebt nun »or allem feine

SBerbinbung mit ber reebten Äolonne ju bewerffletlt*

gen unb pouffirt ju bem Snbe fefne Sloantgarbe,
ba« SRorbforp«, in ber ©tärfe »on 4 Bataillonen,
1 Batterie unb V» <S«cabron hl« gegen 8'3«le »or.
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Die Bestimmung über Centralisation des Unterrichts

ist eine nothwendige Folge der Centralisation
des ganzen Militârwcsens. Der Gedanke desselben war
schon in die frühere Bundesverfassung aufgenommen.
Lemma 7 des Artikels 21 derfelben sagt nämlich:

„Dte Centralisation dcs Militär-Unterrichts kann

nöthigensalls dnrch die Bundesgcsetzgcbung weiter

entwickelt werden." Es ist schr zu bedaucr», daß

dieses nickt wirklich schon frnher geschehe» ist. ES

würde dieses vortheilhaft für die Ausbildung der

Jnfanterietruppen gewesen sein und dürfte wescntlich

dazu beigetragen haben, die Vortheile der Centralisation

des Mtlitärwcscns darzulcgen.
Durch Lemma 3 des Artikels L0 werden die

cinzclncn Wehrpflichtigen dcr Kosten für Uniformirung
und Bekleidung entlastet, was unS ntcht mehr als

billig erscheint und was wir, wie seder Wehrmann,
mit Genugthuung bemerken.

Die weitern Sätze dcö Artikels 20 lauten:

„Das Kriegsmaterial der Kantone in
demjenigen Bestände, welcher nach den

bisherigen Gesetzen vorgeschrieben ist,
geht an den Bund über."

Immerhin bleibt das Verfügungsreckt
der Kantone nach Maßgabe von Art. 19,
Lèmma 3, vorbehalten.

Der Bund ist berechtigt, die Waffenplätze
und die zu militärischen Zwecken dienenden
Gebäude, welche in den Kantonen vorhanden

sind, zur Benutzung oder als Eigenthum

zu übernehmen. Die nähern Bedingungen

der Uebernahme werden durch die
Bundesgesetzgebung geregelt.

Dte Ausführung des Militärgesetzes
in den Kantonen geschieht durch die
Kantonsbehörden tn den durch die
Bundesgesetzgebung festgesetzten Grenzen."

Was diese letztere Bestimmung soll, ist uns nicht

klar. Dieselbe schcint uns im Widcrspruch mit dem

angenommenen Grundsatz der Centralisation des Mi-
litärwesens.

Artikel 21 ist unverändert beibehalten worden.

Zu bedauern ist, daß die Verhältnisse der Leitung
des Heeres für Frieden und Krieg nicht durch eine

besondere Verfassungsbestimmung geregelt wurden.
Die Wichtigkeit des Gegenstandes dürfte dieses

gerechtfertigt haben.

Fassen wir nun das Resultat unserer Betrachtungen

kurz zusammen, so kommen wir zu dem

Schluß, daß die Militärartikcl vom rein militärischen
Standpunkt aus stck nicht wohl angreifen lassen,

vont politischen ist dieses eine andere Sache. Doch
mit Politik haben wir uns glücklicher Weise ntcht

zu beschäftigen.

Die Reorganisation unserer Armee auf der
festgestellten Grundlage wird voraussichtlich manches Opfer
verlangen, doch diefen können wir uns auf keinen

Fall entziehen. Die Jnstruktionszeit muß jedenfalls
verlängert werden, wenn die Truppen nach den

Anforderungen der Gegenwart kriegstüchtig herangebildet

werden sollen. Für die Ausbildung der Offiziere

muß weit mehr als bisher geschehen. Dieses

Alles wird schwere finanzielle Opfer erfordern. Wir
könncn diesen (auch wcnn unscr Militärwesen nicht

centralista wird) nicht entgehen. Wir haben Pflichten

nicht nur gegen uns, sondern auch gcgen die

Nachbarstaaten. Wcnn wir nicht tm Stande sind,

nöthigensalls mit dem Schwert unscre Grcnzen zu

vertheidigen, dann wird es bald keine freie Schweiz

mehr geben.

Es fragt sich daher, ist die Freiheit und
Unabhängigkeit unseres Vaterlandes, tst unsere Nationalehre

der Opfcr wcrth, wclche uns ihre Aufrechterhaltung

auferlegt? Die Antwort wird, wie wir
hoffen, nicht zweifelhaft fcin.

Es ist unsere volle Ueberzeugung: wenn wir in
ernsten Zeiten unsere heiligsten Güter erhalten oder

wenn wir, falls der Sieg nicht möglich, unserer großen

Geschichte würdig fallen wolle», so muß manche,

ja es müssen s,hr viele Verbcsserungen tn unserem

Militärwescn stattfinden. Dazu bietet die Centralisation

den Weg. Allerdings ist mit der Centralisation

des Militärwesens noch lange nicht Alles

gethan; doch ist die Möglichkeit zur Kräftigung
unseres Wehrwesens gegeben, die bei dem jetzigen

System ausgeschloffen ift. V.

Ideen über eine zweckmäßige und Nutzen brin-
gende Anordnung von Feld-Manövern.

(Schluß.)

Ein Beispiel, welches aber keineswegs den

Anspruch auf Mustergültigkeit machcn will, dürfte am
leichtesten die praktische Anwendung obiger Ideen
zeigen. —

Angenommen cö seien 8 Bataillone Infanterie,
1 Schützenbataillon, 3 Batterien und 1'/, Escadron

zu einer Feldübung zusammengezogen. — Zu den

vorbereitenden Uebungen werden die in 2 Brigaden
getheilten Truppen in die Gegend von Biöre und
Guarnens instradirt. Am 6. September sollen die

Uebungen gegen einander beginnen und zu dem Ende

gibt der Kommandirende am Morgen dcs 5. die

Generalidee aus.

Generalidee.
Eine bei Aubonne sich konzentriren.de Armee-Division

hat tn Erfahrung gebracht, daß der Feind tn

mehreren Kolonnen über den Jura im Vordringen
begriffen ist. Ihre in der Gegend von Ballens
aufgestellte Avantgarde, daö Südkorps, in der Stärke
von 4 Infanterie-Bataillonen, 1 Schützen-Bataillon,
2 Batterien und 1 Escadron, erhält den Befehl,
dem Feinde sogleich entgegenzugehen, um unter
möglichster Erschwerung seines Vormarsches Genaueres
über scine Stärke und Abstcht tn Erfahrung zu

bringen.
Der Feind, wclcher in 2 Kolonnen über den Jura

vordringt, tst mit seiner linken Kolonne bereits nach

La Sarraz gelangt. Er sucht nun vor Allcm seine

Verbindung mit der rechten Kolonne zu bewerkstelligen

und poussirt zu dem Ende seine Avantgarde,
das NordkorpS, in der Stärke von 4 Bataillonen,
1 Batterie und V, Eseadron bis gegen L'Jsle vor.
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